Zeitschrift: Fachblatt fir schweizerisches Anstaltswesen = Revue suisse des
établissements hospitaliers

Herausgeber: Schweizerischer Verein flir Heimerziehung und Anstaltsleitung;
Schweizerischer Hilfsverband fur Schwererziehbare; Verein fur
Schweizerisches Anstaltswesen

Band: 25 (1954)

Heft: 11

Artikel: Vom Knabenheim Selnau zur Jugendstétte Gfellergut
Autor: [s.n.]

DOl: https://doi.org/10.5169/seals-808445

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich fur deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veroffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanalen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En regle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
gu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 27.10.2025

ETH-Bibliothek Zurich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch


https://doi.org/10.5169/seals-808445
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en

Freunde dieser Organisationen stark nachgelassen. Ein
wesentlicher Grund dafiir diirfte in der hoheren Steu-
erbelastung zu suchen sein. Zugegeben werden muss,
dass der Betrieb mancher Anstalt in fritheren Zeiten
doch allzu sparsam gefithrt werden musste. Heute ist
die Erkenntnis durchgedrungen, dass diese Heime das
Milieu wieder geben sollten, wie es in einer gesunden
Familie herrscht. Diese notwendigen Umorganisationen
in baulicher, aber auch personeller Hinsicht erforder-
ten weitere zusédtzliche Mittel, so dass es verstdndlich
ist, wenn die von Privaten getragenen Institutionen
die offentliche Hand um Hilfe ersuchten.

Auf die Frage, ob im jetzigen Zeitpunkt die Ver-
staatlichung der in Frage stehenden Organisationen
aus den angefiihrten Griinden am Platze wére, ant-
wortete der Referent aber mit einem entschiedenen
Nein, So hat sich ein liberzeugter Sozialdemokrat jingst
dazu folgendermassen gedussert: «Die Tendenz zur Ver-
staatlichung ist der Einsicht gewichen, dass die private
Fithrung dieser Heime und Anstalten Werte in sich
birgt, die man nicht verkiimmern lassen darf.» Unz&h-
lige Menschen, die guten Willens sind, leisten in frei-
williger Arbeit Grosses. Die Verbundenheit zwischen
Volk und gemeinniitzigen Institutionen ist auf diese
Weise aber viel stdrker, woran der Staat alles Inter-
esse haben muss. Dann spielen aber auch finanzielle
Ueberlegungen mit. Der Betrieb auf privater Basis ist
unbestrittenn billiger als unter staatlicher Fihrung.
Wenn der Staat an Stelle all der freiwilligen Helfer
im ganzen Kanton offentliche Funktionidre besolden
musste, ergidbe dies eine ganz betrdchtliche Ausgaben-
summe. Ein kleines Beispiel moge zur Illustration die-
nen. Die Stadt St. Gallen richtet an die Taubstummen-
anstalt einen Beitrag von 5000 Franken im Jahre aus.
Die Anstalt unterrichtet 49 Kinder aus der Stadt.
Héatte die Stadt fiir diesen Unterricht aufzukommen,
so musste sie zwei Lehrer dafiir besolden. Da der Staat
ein Interesse am Weiterbestand der privaten gemein-
niitzigen Heime und Anstalten hat, soll er fiir sie aber
auch Sorge tragen.

Als Diskussionsredner ergriff Stadtammann Dr.
Anderegg das Wort. Er erinnerte daran, dass stets ein
soziales Geprage die Geschichte der Stadt St. Gallen
beeinflusste. Dieser Wesenszug St. Gallens sei durch
diese Veranstaltung wiederum bestédtigt worden. Es sei
nun einmal nicht zu leugnen, dass 6ffentliche Dienst-
zweige auf dem Gebiete der Betreuung und Fiirsorge
nicht mit der innern Anteilnahme und Verbundenheit
wirken wie freiwillige Helfer,

Vom Knabenheim Selnau zur Jugendstiitte
Gfellergut

Hat wohl der in der August-Nummer veroffentlichte
Vortrag von Hans Nydegger liber «Anstalt und Oeffent-
lichkeit» die Ausfithrung eines vom Stadtrat im Jahre
1945 gefassten Beschlusses beschleunigt? Wir wollen
hoffen, dass sich die weiteren Etappen in dem unbe-
dingt notwendigen, beschleunigten Tempo abspielen.
Der Ziircher Stadtrat beantragt ndmlich dem Gemein-
derat, fiir den Neubau der Jugendstitte Gfellergut im
Quartier Schwamendingen zuhanden der Gemeinde-
abstimmung einen Kredit von 2150000 Franken zu
erteilen.

In seiner Weisung erinnert der Stadtrat an die
Schaffung des Knabenheims Selnau, in dem nun wé&h-
rend 36 Jahren schwererziehbare, gefdhrdete, verwahr-
loste und kriminelle Jugendliche, die von der Amts-
vormundschaft, dem Firsorgeamt, den Jugendédmtern,
der Jugendanwaltschaft und vereinzelt von privaten
Firsorgestellen eingewiesen werden, Aufnahme gefun-
den haben.

Leider zeigte es sich schon wenige Jahre nach der
Inbetriebnahme dieses Heims, dass es infolge seiner
unglinstigen Lage und seiner ganz ungeniigenden Ein-
richtungen in der Liegenschaft des einstigen Bezirks-
geféngnisses den ihm gestellten erzieherischen Auf-
gaben nicht gerecht werden kann. Vor allem leidet das
Heim, das tiber 27 Schlafstellen (davon vier in Arrest-
zellen) verfiigt, unter dauernder Ueberbesetzung.

Auf Grund der Erfahrungen mit dem Knabenheim
Selnau unterbreitete der Vorstand des Wohlfahrts-
amtes dem Stadtrat einen Vorschlag fiir die Schaffung
eines neuen Beobachtungsheimes. Vor allem galt es,
ein geeignetes Grundstiick zu sichern. Es wurde in der
Liegenschaft Hans Gfeller gefunden, die zum Teil auf
Gebiet der Gemeinde Diubendorf und zum Teil im
Quartier Schwamendingen liegt.

Das vom Hochbauamt unter Mitwirkung von Ar-
chitekt E. Messerer erstellte Projekt sieht vier Einzel-
gebaude vor, die zusammen mit einer Remise in lok-
kerer Art einen grosserery Hofraum bilden.

Nach dem detaillierten Kostenvoranschlag ist mit
folgenden Bauaufwendungen zu rechnen: Die Geb&dude-
kosten belaufen sich fiir die Verwaltungsgebdude auf
613 000 Franken, fiir die Schlaftrakte I und II auf
610 000 Franken und fir Werkstédtten und Garage auf

Ob ein Nahfaden gut ist

héangt von der Qualitit des Zwirns
ab. Fir Mettler-Faden wird nur gu-
tes, langfaseriges Material auf den
modernsten Maschinen verarbeitet.
Das ergibt seine hohe Reissfestigkeit
und sein geschmeidiges Gleiten —
zwel Vorzlige, die die Frauen ganz
besonders schétzen.

aus Rorschach
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233 000 Franken, zusammen auf 1456 000 Franken. Flr
das Mobiliar sind 340 000 Franken, flir Umgebungs-
arbeiten 249 000 Franken, flir den Landerwerb 58 000
Franken und fiir Unvorhergesehenes 47 000 Franken
eingesetzt, was die genannten Gesamtanlagekosten von
2150 000 Franken ergibt.

Eine Voraussetzung fiir eine moglichst individuelle
Beschaftigung, Beobachtung und Erziehung der Zog-
linge ist die Anstellung einer geniigenden Anzahl fa-
higer Erzieher und Werkstattmeister. In einem vom
Vorsteher der stddtischen Berufsberatung ausgearbei-
teten und vom Stadtrat genehmigten Bericht wurde
auf Grund der Diensteinteilung berechnet, dass neben
dem Verwalter unbedingt vier Erzieher und zwei
Werkstattmeister beschéaftigt werden miissen.

Die Hohe der Betriebskosten und des entsprechen-
den Zuschusses ldsst sich nicht mit Sicherheiterrechnen.
Die Rechnung 1953 fiir das Knabenheim Selnau wies
an Ausgaben Fr. 109 022.14 auf, an Einnahmen (ein-
schliesslich Staatsbeitrag von Fr. 11 948.95) Fr. 69 657.20.
Der Zuschuss aus dem Gemeindegut betrug Fr.
39 364.94. Die Jugendstatte Gfellergut wird bei voller
Besetzung 23 Zo6glinge mehr aufnehmen konnen als das
bisherige Heim. Dies und die Tatsache, dass im zu-
kinftigen Beobachtungsheim die Beschiftigung, Bil-
dung und Freizeitgestaltung der Zoglinge weitgehen-
der und vertiefter gestaltet werden konnen, wird dazu
fiihren, dass das Betriebsdefizit bedeutend grosser
sein wird als dasjenige des Knabenheims Selnau. Un-
ter Berucksichtigung dieser Umstidnde wird es ange-
bracht sein, mit einem jihrlichen Zuschuss aus dem
Gemeindegut von 80000 bis 90 000 Franken zu rech-
nen, sofern der bisherige Pensionspreis keine Aende-
rung erfihrt.

Gehorlose Motorfahrzeugfahrer

«Aber so etwas gibt es doch gar nicht», mag es
dem einen oder andern Leser durch den Kopf fah-
ren, wenn sein Blick diese Ueberschrift streift; des-
halb ist es am Platz, gerade im «Fachblatt» solche
Leser eines andern zu belehren.

Nachdem das Eidgenossische Polizei- und Justiz-
departement gehorlosen Leuten versuchsweise die
Fihrung von Motorfahrzeugen erlaubte, sind gehor-
lose Motorfahrzeugfahrer ein realer Faktor des mo-
dernen Verkehrslebens geworden. Und es ist bereits
moglich, die ensten Erfahrungen bekanntzugeben, wie
dies -der Direktor der Taubstummenanstalt Ziirich in
einem Artikel der «Neuen Ziircher Zeitung» vom
5. Mérz 1954 getan hat.

Darnach ergab eine Umfrage bei den kantonalen
Strassenverkersdmtern, dass sich die gehorlosen
Fahrer weit besser bewiahrt haben, als dies von den
meisten Menschen angenommen wirde. Wenn es auch,
wie bei den normal Horenden, immer Ausnahmen: gibt,
die ein stérendes Element im Verkehr darstellen, so
haben sich doch die gehorlosen Fahrer in der Regel
als fahig erwiesen, allen Anforderungen des Verkehrs
gerecht zu werden, die vorgeschriebenen Prifungen
zu bestehen und die Fiihrerbewilligung zu erlangen.

Es ist deshalb angezeigt, dass noch bestehende Vor-
urteile gegen diese Behinderten fallen gelassen werden
und man ihnen das Fahrrecht zuerkenne, das sie wie
andere Menschen verdienen. Man halte sie nicht ldn-
ger unter Druck, da sie ihre Fahigkeiten unter Be-
wels gestellt haben und als Menschen nicht weniger
wert sind als die Normalen und deshalb als vollwertig
behandelt werden miussen.

Der Grund, warum es gehorlosen Fahrern gelingt,
sich im modernen Verkehr zu bestehen, liegt weit-
gehend darin, dass weniger gehupt wird, sondern die
Verkehrslenkung durch Augen-Zeichen erfo'gt. Diese
fasst der Gehorlose sehr gut und leicht auf, denn er
ist des fehlenden Gehoérs wegen in hohem Masse
Augenmensch. Von frither Jugend an hat er gelernt,
mit den Augen in sich aufzunehmen, was er sich
durch das Gehor nicht aneignen konnte. Wir weisen
nur hin auf die Kunst, die Sprache von den Lippen
eines andern Menschen abzulesen, ein Vorgang, der
die Augen benotigt. Die Augen sind iiberaus gut ent-
wickelt. Daran hat jeder Normale, der mit dem
Gehorlosen im oder ausserhalb des Strassenverkehrs
in Beriihrung kommt, zu denken. Er soll deutlich
artikulieren, damit der Gehorlose ihn versteht und
verhédngnisvolle Missverstandnisse vermieden werden
konnen. Wenn auch der Gehorlose imstande ist, den
Vorschriften des Verkehrs gerecht zu werden, so
bedarf er doch eine seiner besonderen Situation an-
gemessene Riicksichtnahme. Dies ist eine Forderung
der blossen Menschlichkeit.

Ein anderer Grund, warum mit gehdrlosen Motor-
fahrzeugfahrern gute Erfahrungen gemacht werden,
liegt in der grossen Vorsicht des Gehorlosen. Er wird
durch sein Leiden von Kind an an diese gewdhnt.
Er muss, weil er nichts hort, besser aufpassen als der
normale Mensch, denken wir nur an das Ueber-
queren einer Strasse. Weil er das Herannahen eines
Fahrzeuges nicht hort, ist er darauf angewiesen, die
Strasse aufmerksam mit den Augen abzusuchen, ob
keine Gefahr fiir ithn vorhanden sei. Er kann sich
nicht darauf verlassen, durch ein akustisches Zeichen
noch rechtzeitig gewarnt zu werden, wenn er sich
fahrlassig auf die Fahrbahn begibt. Auch viele an-
dere Stiuationen zwingen ihn notwendig zu moglichst
grosser Vorsicht, so dass diese gewissermassen <in
Grundelement seines Charakters wird. Er ist weit
mehr an vorsichtiges Verhalten gewohnt als der nor-
mal Horende.

Was die Geschicklichkeit, das Fahrzeug zu bedie-
nen, betrifft, so steht der Gehorlose nicht hinter dem
Normalen zuriick. Er ist, normale Begabung voraus-
gesetzt, motorisch geschickt, er besitzt die Intelli-
genz genau wie ein normal Horender, die fiir die
auszuibenden Verrichtungen notwendig sind. Warum
also eine Grenze aufrichten, wo keine ist?

Da es sich bei der Hereinnahme des Geho6rlosen
in den modernen Verkehr somit nicht um eine Sache
der Unmoglichkeit, sondern nur des briliderlich-
menschlichen Entgegenkommens handelt, ist zu hof-
fen, dass dieses zunehme und dem Gehorlosen den
Weg in die vollmenschliche Gemeinschaft, wozu wir
auch das Verkehrsleben zahlen, immer besser o6ffne.

Dr.E. B.

461



	Vom Knabenheim Selnau zur Jugendstätte Gfellergut

